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Der gesetzliche Mindest
umwandlungssatz der 
Pensionskassen soll von  
6,8 auf 6 Prozent gesenkt 
werden. So sieht es die 
«Altersvorsorge 2020» vor, 
über die im Herbst abge
stimmt wird. Viele Kassen 
zahlen schon heute weniger. 

Der Umwandlungssatz be
stimmt die Höhe der 
künftigen Altersrente. 
Heute müssen die Pen
sionskassen das fürs 

 Alter gesparte Kapital mit einem Um
wandlungssatz von mindestens 6,8 
Prozent in die Rente umrechnen. So 
steht es im Gesetz. Beispiel: Bei  einem 
Alterskapital von 200 000 Franken 
resultiert bei einem Umwandlungs
satz von 6,8 Prozent eine monatliche 
Rente von 1133 Franken. 

Im Rahmen der Reform «Alters
vorsorge 2020» hat das Parlament 
 beschlossen, den Mindestumwand
lungssatz auf 6 Prozent zu senken. 
Das bedeutet: Bei 200 000 Franken 
Alterskapital sinkt die Mindestrente 
auf 1000 Franken monatlich. Diese 
Senkung ist Teil der Altersvorlage, die 
am 24. September zur Abstimmung 
kommt.

Realer Umwandlungssatz schon 
jetzt viel tiefer
Bereits heute rechnen aber viele Pen
sionskassen mit einem tieferen Um
wandlungssatz. Zum Beispiel die BVK, 
die Pensionskasse der Angestellten 
des Kantons Zürich. Bei Versicherten 
mit Jahrgang 1957 berechnet die BVK 
die Rente mit einem Umwandlungs
satz von 4,82 Prozent. Das ist zuläs
sig, wenn die Angestellten neben den 
laut Gesetz geschuldeten obligatori
schen Lohnabzügen noch freiwillige 
Prämien einzahlen. Der Mindestum
wandlungssatz von 6,8 Prozent gilt 

Aktuell Pensionskassen

Der Trick mit dem Überobligatorium
nämlich nur für die obligatorische  
2. Säule. Diese umfasst das Einkom
men von Angestellten zwischen 21 150 
und 84 600 Franken. 

Bei vielen Angestellten sind aber 
die Abzüge auch auf Lohnbestand
teilen unter 21 150 Franken berech
net. Oder über 84 600 Franken – so
fern sie mehr verdienen. 

Das gesparte Kapital, welches das 
obligatorische Altersguthaben über
schreitet, ist aber nicht durch den  
gesetzlichen Umwandlungssatz ge
schützt. Sprich: Die Pensionskassen 
können eigenmächtig festlegen, wie 
viel Rente sie auf dem Überobligato
rium bezahlen wollen. 

Beispiel: Ein Angestellter hat bis 
zur Pensionierung ein obligatorisches 
Altersguthaben von 200 000 Franken 
und ein überobligatorisches von 
 300 000 Franken gespart. In diesem 
Fall garantiert ihm das Gesetz auf das 
Obligatorium einen Umwandlungs
satz von 6,8 Prozent. Das ergibt eine 

Tipp
Gut vorsorgen: 
Pensionskasse, 
AHV und  
3. Säule (253 S.,  
Fr. 27.–). Zu be-
stellen auf Seite 
34 oder unter: 
www.saldo.ch 
! Buchshop

Monatsrente von 1133 Franken. So viel 
muss ihm die Pensionskasse mindes
tens zahlen – bei 200 000 oder 
500 000 Franken Alterskapital!  

Deshalb kann die BVK für das 
 gesamte Alterskapital von 500 000 
Franken einen Umrechnungssatz von 
4,82 Prozent einführen. Denn damit 
erhält der Versicherte eine Monats
rente von 2008 Franken – also mehr 
als die 1133 Franken, die dem gesetz
lichen Minimum für das obligatorisch 
versicherte Alterskapital entsprechen. 

Rechnerisch bedeutet ein Um
wandlungssatz von 4,82 Prozent in 
diesem Beispiel: Die Kasse zahlt fürs 
Obligatorium eine Rente auf der Ba
sis von 6,8 Prozent, fürs Überobliga
torium aber nur noch auf der Basis 
von 3,5 Prozent  (siehe Grafik).

Sinkt der Umwandlungssatz im 
 Obli gatorium auf 6 Prozent, wie es 
das Parlament in der Altersreform 
2020 beschlossen hat, reduziert sich 
die gesetzliche Garantie für ein Al

Überobligatorisches Altersguthaben   Obligatorisches Altersguthaben   
1 Umwandlungssatz auf Überobligatorium (kann die Pensionskasse frei festlegen);   2 Gesetzlicher Umwandlungssatz heute;    
3 Gesetzlicher Umwandlungssatz nach Reform 

Pensionskassenrente heute
Alterskapital Umwandlungssatz Monatsrente

Fr. 300 000.– 3,5 % 1 Fr. 875.–

Fr. 200 000.– 6,8 % 2 Garantiert:
Fr. 1133.–

Total Monatsrente Fr. 2008.–

Realer Umwandlungssatz 4,8 %

Nach Altersreform
Umwandlungssatz Monatsrente

3,5 % 1 Fr. 875.–

6,0 % 3 Garantiert:
Fr. 1000.–

Fr. 1875.–

4,5 %
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Weniger CO2 trotz mehr 
beheizter Fläche

Von 1990 bis 2015 hat sich die Zahl der 
 Wohnungen in der Schweiz um 1,2 Millionen 
auf 4,4 Millionen Einheiten erhöht. Dazu 
 kamen auch viele Geschäftsbauten. Entspre
chend wuchs die Gebäude fläche um fast 
35 Prozent. Trotzdem reduzierte sich der 
Kohlendioxidausstoss (CO2) durch Heizungen 
in der  gleichen Periode um rund ein Viertel 
auf 12,7 Millionen Tonnen. Das zeigen  
Zahlen des Bundesamts für Umwelt. Dafür 
 verantwortlich sind neben vermehrt milden 
 Wintern vor allem bessere  Isolationen sowie 
 neuartige und optimierte Heizanlagen. 

Gemäss dem Immobilienberatungs
unternehmen Wüest Partner liesse sich der  
CO2Ausstoss weiter verringern. Dies betrifft 
vor  allem Häuser, die vor 2003 erstellt,  
nicht energetisch saniert und mit Öl oder Gas 
 beheizt werden. Sie machen 51,5 Prozent der 
beheizten Flächen aus und sind für 74,4 Pro
zent der CO2Emissionen verantwortlich.  
Bei einem älteren Mehrfamilienhaus liesse  
sich durch die Sanierung der Gebäudehülle,  
den Einbau einer Lüftung und den Ersatz der 
 Ölheizung durch eine Wärmepumpe der 
CO2Ausstoss um 85 Prozent senken.  thl

CO2-Ausstoss Aktuell

Der Trick mit dem Überobligatorium

Tipps für 
Versicherte

 J Wechsel der Pensions
kasse: Der Arbeitgeber 
 bestimmt, welcher Pensions
kasse sich der Betrieb an
schliesst. Angestellte können 
dem  Arbeitgeber oder der be
trieblichen Vorsorgekommis
sion aber Vorschläge unter
breiten für Pensionskassen 
mit besseren Leistungen. Es 
gibt Kassen, die das gesamte 
Alters kapital zum gesetzlichen 
Umwandlungssatz umrech
nen. Beispiel: Profond.

 J Kapitalbezug: Wenn Sie das 
Pensionskassenguthaben als 
Kapital und nicht als Rente 
beziehen, kann Ihnen der Um
wandlungssatz egal sein. Sie 
können dann selber über Ihr 
Altersguthaben verfügen. Al
lerdings sind Sie auch selbst 
dafür verantwortlich, das Gut
haben sorgfältig anzulegen. 
Achtung: Viele Pensionskas
sen sehen im Reglement vor, 
dass Sie den Kapitalbezug 
spätestens drei Jahre vor der 
Rente anmelden müssen. Ge
genwärtig sind im Parlament 
Bestrebungen im Gang, die 
den Bezug als Kapital ein
schränken wollen.

 J Abstimmung: Die Versi
cherten können verhindern, 
dass der Umwandlungssatz 
noch weiter sinkt. Wird im 
Herbst die «Altersreform 
2020» vom Volk verworfen, 
sinkt der Umwandlungssatz 
im Obligatorium nicht von  
6,8 auf 6 Prozent.

Schweiz
in Zahlen

1 WERTE INDEXIERT  QUELLE: WÜEST PARTNER, BUNDESAMT FÜR UMWELT
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tersguthaben. Im konkreten Beispiel: 
Für ein Altersguthaben von 500 000 
Franken müsste die BVK minimal nur 
noch monatlich 1000 Franken Rente 
zahlen statt wie bisher 1133. 

«Versteckte  
Beitragserhöhungen»
Gabriela RiemerKafka, Professorin 
für Sozialversicherungsrecht an der 
Universität Luzern, findet den Trick 
mit dem Überobligatorium stossend: 
«Überobligatorische Beiträge sollten 
eine höhere Rente ermöglichen. 
Wenn die Pensionskassen das Über
obligatorium zur Finanzierung des 
Obligatoriums verwenden, liegen ver
steckte Beitragserhöhungen vor.»

Michael Meier,  Assistent am Lehr
stuhl für Sozialversicherungsrecht 
der Uni Zürich, ergänzt: «Im Überob
ligatorium sind die Versicherten nicht 
gesetzlich geschützt.» Viele Versicher
te seien sich nicht bewusst, dass sie 
unter Umständen das ganze Erwerbs
leben lang doppelt ansparen, aber am 
Schluss vielleicht das Gleiche bekom
men wie ein Angestellter, der nur die 
obligatorischen Prämien bezahlt hat. 
Meier: «Das ist unfair.» Nicht zuletzt 
auch deshalb, weil die Pensions kassen 
die Zinsen und Umwandlungssätze 
bis kurz vor der Pensionierung im 
Überobligatorium einseitig nach Be
lieben abändern könnten. 

Eine faire Lösung wäre ganz ein
fach: Der gesetzliche Mindestum
wandlungssatz müsste für das gesam
te Altersguthaben gelten – nicht nur 
für das obligatorisch angesparte Al
terskapital. Doch das haben die Par
teien im Rahmen der Altersreform 
2020 im Parlament nicht einmal dis
kutiert. Für den Sozialversicherungs
rechtler Michael Meier ist klar: «Aus 
Sicht der Versicherten ist es sinnvoll, 
auch für das Überobligatorium Min
destvorschriften einzuführen.» 

 Karl Kümin


